
Erläuternder Bericht des Vorstands 

zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB 

Übliche Regelungen für ein börsennotiertes Unternehmen. Die folgende Übersicht 

erläutert die Situation hinsichtlich der verpflichtenden Angaben nach § 315 Abs. 4 HGB: 

Es handelt sich insgesamt um Regelungen, die bei börsennotierten Unternehmen üblich 

sind. Die nachfolgenden Angaben geben die Verhältnisse wieder, wie sie zum 

Bilanzstichtag bestanden. 

Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals. Das gezeichnete Kapital per 31. 

Dezember 2010 beträgt 137.127.532 Euro und ist eingeteilt in 137.127.532 auf den 

Namen lautende nennwertlose Stammaktien (Stückaktien). Es verteilte sich laut 

Aktienregister zum 31. Dezember 2010 auf 30.555 Aktionäre. 

Beschränkungen der Stimmrechte oder Übertragung von Aktien. Jede Aktie besitzt 

eine Stimme. Dem Vorstand sind weder Beschränkungen der Stimmrechte noch 

Beschränkungen bei der Übertragung von Aktien bekannt. 

Direkte oder indirekte Beteiligungen von mehr als 10 Prozent am Kapital. Die 

beiden Gründer, Dr. Bernd Schlobohm und Gerd Eickers, hielten zum 31. Dezember 

2010 jeweils 10,1 Prozent, die US-amerikanische Beteiligungsgesellschaft Baker Capital 

24,5 Prozent der insgesamt 137.127.532 Aktien. 

Inhaber von Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen. Es 

bestehen keine Sonderrechte, die Kontrollbefugnisse verleihen. 

Stimmrechtskontrolle bei der Beteiligung von Arbeitnehmern am Kapital. Es 

existieren keine Stimmrechtskontrollen. 

Ernennung und Abberufung von Vorständen. Die Ernennung und Abberufung der 

Mitglieder des Vorstands richtet sich nach den §§ 84, 85 AktG sowie § 7 der Satzung in 

der Fassung vom 1. Februar 2011. Gemäß § 7 der Satzung besteht der Vorstand aus 

einer oder mehreren Personen. Die Zahl der Vorstandsmitglieder bestimmt der 

Aufsichtsrat. Auch wenn das Grundkapital mehr als 3 Millionen Euro beträgt, kann der 

Aufsichtsrat bestimmen, dass der Vorstand aus nur einer Person besteht. Die Bestellung 

stellvertretender Vorstandsmitglieder ist zulässig. 



Änderungen der Satzung. Satzungsänderungen bedürfen nach § 179 AktG i.V.m. § 20 

Abs. 1 der Satzung in der Fassung vom 1. Februar 2011 eines Beschlusses der 

Hauptversammlung mit einer Mehrheit von mindestens 75 Prozent des bei der 

Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals. Gemäß § 15 der Satzung ist der 

Aufsichtsrat ermächtigt, Änderungen und Ergänzungen der Satzung zu beschließen, die 

nur formaler Art sind und selbst keine inhaltlichen Änderungen mit sich bringen. 

Erwerb und Rückkauf eigener Aktien. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 20. 

Mai 2010 ermächtigte den Vorstand, gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG bis zum 19. Mai 

2015 QSC-Aktien im Umfang von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals zu erwerben. Der 

Vorstand hat von dieser Ermächtigung keinen Gebrauch gemacht. 

Genehmigtes Kapital. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 19. Mai 2015 durch Ausgabe neuer, auf den 

Namen lautender Stückaktien gegen Sach- und Bareinlage einmalig oder mehrfach um 

bis zu insgesamt 65.000.000 Euro zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Das Bezugsrecht 

der Aktionäre kann vom Vorstand bei der Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats in vier Fällen ausgeschlossen werden: Erstens, um 

Spitzen betrage vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen; zweitens, wenn die 

neuen Aktien, insbesondere im Zusammenhang mit Unternehmensakquisitionen, gegen 

Sacheinlage ausgegeben werden; drittens nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG, wenn die 

neuen Aktien gegen Bareinlage ausgegeben werden und der Ausgabepreis den 

Börsenpreis der bereits notierten Aktie zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung nicht 

wesentlich unterschreitet; und viertens, soweit erforderlich, um Inhabern bzw. Gläubigern 

von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien 

zu gewähren. 

Das genehmigte Kapital soll es QSC ermöglichen, schnell und flexibel auf Möglichkeiten 

am Kapitalmarkt zu reagieren und sich bei Bedarf Eigenkapital zu günstigen Konditionen 

zu beschaffen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde es nicht genutzt. 

Bedingtes Kapital. Das bedingte Kapital beträgt zum Stichtag insgesamt 28.343.602 

Euro und teilt sich auf in das bedingte Kapital III in Höhe von 482.237 Euro, das bedingte 

Kapital IV in Höhe von 25.000.000 Euro, das bedingte Kapital VI in Höhe von 1.490.760 

Euro sowie das bedingte Kapital VII in Höhe von 1.370.605 Euro. 



Das bedingte Kapital dient - mit Ausnahme des bedingten Kapitals IV - der Absicherung 

von Wandlungsrechten der Inhaber von Wandelschuldverschreibungen, die QSC im 

Rahmen der bestehenden Aktienoptionspläne an Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer 

verbundener Unternehmen, Mitarbeiter und sonstige Träger des Unternehmenserfolgs 

ausgegeben hat bzw. ausgeben kann. Das bedingte Kapital IV kann der Vorstand zur 

Schaffung von handelbaren Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen nutzen, 

um für die Gesellschaft bei günstigen Kapitalmarktbedingungen eine zusätzliche, 

zinsgünstige Finanzierungsmöglichkeit zu schaffen. Der Vorstand ist nur in drei Fällen 

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auf solche 

Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen auszuschließen, nämlich erstens, um 

Spitzenbeträge auszugleichen, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben; 

zweitens, um den Inhabern/Gläubigern bereits zuvor ausgegebener Wandlungs- oder 

Optionsrechte ein Bezugsrecht zu gewähren und drittens nach § 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG, wenn der Ausgabepreis den Marktwert der Anleihen nicht wesentlich 

unterschreitet. Von der Ermächtigung zur Ausgabe handelbarer Options- und/oder 

Wandelschuldverschreibungen hat der Vorstand bisher keinen Gebrauch gemacht. 

Der Ausschluss des Bezugs- und Erwerbsrechts von Aktionären, der gemäß § 186 Abs. 

3 Satz 4 AktG nur durch einen börsennahen Preis gerechtfertigt ist, darf für eigene 

Aktien, genehmigtes Kapital, Options- und Wandelschuldverschreibungen während der 

Laufzeit der jeweiligen Ermächtigung zusammengenommen maximal 10 Prozent des 

Grundkapitals betreffen. 

Wesentliche Vereinbarungen, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels 

infolge eines Übernahmeangebots stehen. QSC hat im Geschäftsjahr 2008 mit drei 

Finanzinstituten einen Vertrag über einen Kreditrahmen von 50 Millionen Euro 

abgeschlossen; dieser sieht für die Kreditinstitute die Möglichkeit vor, den Kreditrahmen 

außerordentlich zu kündigen, wenn eine natürliche oder juristische Person allein oder mit 

anderen Personen gemeinsam handelnd, die Kontrolle über QSC erlangt. Weitere 

Vereinbarungen, die unter der Bedingung eines Kontroll wechseis infolge eines 

Übernahmeangebots stehen, existieren nicht. 

Entschädigungsvereinbarungen für den Fall eines Übernahmeangebots. Es 

bestehen weder mit dem Vorstand noch mit Arbeitnehmern 

Entschädigungsvereinbarungen, die für den Fall eines Übernahmeangebots getroffen 

wurden. 



Erläuternder Bericht des Vorstands 

zu den Angaben nach § 289 Abs. 5 HGB 

Rechnungslegungsprozess ist integraler Bestandteil des RMS. Das 

rechnungsiegungsbezogene Risikomanagement ist ein integraler Bestandteil des RMS. 

Die Risiken der Rechnungserstellung und -legung stehen ständig unter Beobachtung 

und fließen in die konzernweite Berichterstattung ein. Im Rahmen der 

Jahresabschlussprüfung prüft der Wirtschaftsprüfer auch den 

Rechnungslegungsprozess und die hierfür verwendeten IT-Systeme. Auf der Grundlage 

seiner Beobachtungen beschäftigen sich der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats und 

der gesamte Aufsichtsrat mit dem rechnungsiegungsbezogenen Risikomanagement. 

Wesentliche Merkmale des rechnungsbezogenen RMS. Im Folgenden führt QSC die 

wesentlichen Merkmale dieses RMS auf: 

- QSC verfügt über eine eindeutige Führungs- und Unternehmensstruktur. Die 

Rechnungslegung sämtlicher Tochtergesellschaften übernimmt auf der 

Grundlage von Geschäftsbesorgungsverträgen die QSC AG. Bei den 

Tochtergesellschaften sind die Verantwortlichkeiten für die einzelnen Prozesse 

klar zugeordnet. 

- QSC gewährleistet die strikte Einhaltung gesetzlicher Vorgaben sowie der 

internationalen Rechnungslegungsvorschriften IFRS unter anderem durch die: 

o Beschäftigung von qualifiziertem Fachpersonal 

o gezielte und ständige Fort- und Weiterbildung dieser Fachkräfte 

o strikte Beachtung des Vieraugenprinzips durch die organisatorische 

Trennung von Ausführungs-, Abrechnungs- und Genehmigungsfunktionen 

o klare Funktionstrennung bei der Erstellung und Buchung von Belegen 

sowie im Controlling 

- QSC setzt bei der Einzelgesellschaft und allen Tochtergesellschaften eine 

einheitliche Standard Software von SAP ein. Diese ist umfassend gegen den 

Zugriff Unbefugter geschützt. Diese Standardisierung gewährleistet eine 

einheitliche, ordnungsgemäße und zeitnahe Erfassung aller wesentlichen 

Geschäftsvorfälle in allen Gesellschaften. 



Eine Bilanzrichtlinie bildet die Grundlage für die Rechnungslegung und 

Konsolidierung in allen Gesellschaften. Die Einzelabschlüsse werden nach 

Erstellung in ein einheitliches Konsolidierungssystem überführt, das eine 

Eliminierung konzerninterner Transaktionen sicherstellt. Zugleich erfolgt eine 

umfangreiche Plausibilitätsprüfung der eingespeisten Daten. Sämtliche 

notwendigen Arbeiten zur Fertigstellung der Konsolidierung erfolgen danach 

innerhalb dieses Systems; es liefert damit auch die Grundlage für den 

Konzernabschluss und die wesentlichen Angaben im Konzernanhang. 

- Das konzernweite Monatsreporting gewährleistet unterjährig eine frühzeitige 

Erkennung möglicher Risiken. Es beinhaltet sämtliche für den Konzern relevante 

Rechnungslegungsprozesse wie die Kapital-, Schulden-, Aufwands- und 

Ertragskonsolidierung. 

Mit diesen Maßnahmen schafft QSC die notwendige Transparenz bei der 

Rechnungslegung und verhindert weitestgehend trotz der enormen Komplexität von 

IFRS das Auftreten möglicher Risiken in diesem Prozess. 

QSC AG 

Der Vorstand 

23. März 2011 

Dr. Bernd Schlobohm V /lürgen Hermann Joachim Trickl 


